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Bienengarten 
  
Am Fuß des Castellbergs hat der Imkerverein Sulzburg e.V. im Mai 2024 
einen Bienengarten eröff net. 
Auf mehreren Informationstafeln können sich Interessierte über die Bie-
nen, das Bienenvolk (den „Bien“) und dessen Haltung informieren können. 
Außerdem sind immer einige Bienenvölker der Mitglieder vor Ort, damit 
sie die Bienen auch mit einigen Metern Abstand beobachten können. 
Für Wildbienen gibt es ein Sandarium. Die Skulptur des heiligen Ambrosi-
us wacht über den Bienengarten. 
  
Rund um den Bienengarten führt der neue Lehrpfad durch die Sulzburger 
Ausgleichsfl ächen, der mit 0,5 km Länge und spannenden Entdeckungs-
möglichkeiten besonders familienfreundlich ist. 
  
Kommen Sie gerne vorbei, der Zutritt ist jederzeit möglich. 
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Bürgermeisteramt Sulzburg
Telefonzentrale:  5600-0
Faxzentrale:  5600-50
E-Mail: stadt@sulzburg.de
Homepage: www.sulzburg.de
Sie finden uns auch auf Facebook und Instagram.

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag  08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstagnachmittag  14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Das Einwohnermeldeamt ist auch am 
Mittwochvormittag von  07.00 Uhr – 13.00 Uhr geöffnet.

Bürgermeister  Dirk Blens  5600-0
Sekretariat/Veranstaltungen  Anna Fräulin  5600-21
Haupt- und Bauamtsleitung   Uwe Birkhofer  5600-27
Haupt- und Bauamtsleitung stv. Martin Klinger 5600-22
Standesamt/Ordnungsamt/
Rente/Friedhof  Petra Jedele  5600-24
Rechnungsamt/ Steueramt  Fabian Häckelmoser  5600-30
 Anja Behr  5600-37
Stadtkasse  Marion Meier  5600-32
Stadtarchiv/Kulturamt  Dr. Hanna Jegge  5600-35
Einwohnermeldeamt/
Mitteilungsblatt  
Bürgerbüro/Tourist-Information  Sue-Ann Hummel  5600-31
Bürgerbüro Rebekka Lupfer 5600-45
Organisation Bauhof/
Veranstaltungen Thomas Fuchs  5600-39
Wassermeister/Technischer Leiter  Volker Dold  5600-44
Kindergarten Laufen  Lena Walch/ 
 Silke Spina 8967
Sekretariat der Ernst-Leitz-Schule  Johanna Schmitt  69710
Forstrevierleiter  Jörg Pflüger  07633 8060258
Schulsozialarbeit  n.n.
Jugendsozialarbeit  Alexander Lang  07634 5609-60
 mobil  0160 90786560
Integrationsmanagement  Vladyslava Steiger 0157 83029798
 Stephan Schmieglitz 0176 11896519
Ortsvorsteher  Helmut Grether  0151 52648911
  
Landesbergbaumuseum geschlossen

Ehemalige Synagoge 5600-35
Erster und letzter Sonntag im Monat 16.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Führungen und Sondertermine nach Vereinbarung.

Mittwoch, 03.07.2024:  
Rats-Apotheke Bad Krozingen Tel.: 07633 - 37 90 
Lammplatz 11, 79189 Bad Krozingen Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr 
Donnerstag, 04.07.2024:  
Hardt-Apotheke Tel.: 07633 - 1 33 55 
Schwarzwaldstr. 16 A, 79258 Hartheim  Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr 
Markgrafen-Apotheke Badenweiler Tel.: 07632 - 3 76 
Luisenstr. 2, 79410 Badenweiler Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr 
Freitag, 05.07.2024:  
Apotheke am Bahnhof Bad Krozingen Tel.: 07633 - 47 47 
Bahnhofstr. 6, 79189 Bad Krozingen Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 
Samstag, 06.07.2024:  
Linden-Apotheke Buggingen Tel.: 07631 - 39 78 
Breitenweg 10 A, 79426 Buggingen Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr 
Tuniberg-Apotheke Munzingen Tel.: 07664 - 32 05 
St.-Erentrudis-Str. 22, 79112 Freiburg (Munzingen) Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr 
Sonntag, 07.07.2024:  
Breisgau-Apotheke Kirchhofen Tel.: 07633 - 53 93 
Staufener Str. 1, 79238 Ehrenkirchen (Kirchhofen) So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr 
Flora-Apotheke Müllheim Tel.: 07631 - 3 63 40 
Hauptstr. 123, 79379 Müllheim So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr 
Montag, 08.07.2024:  
Schwarzwald-Apotheke Bad Krozingen Tel.: 07633 - 41 05 
St.- Ulrich-Str. 2, 79189 Bad Krozingen Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr 
Dienstag, 09.07.2024:  
Apotheke am Schillerplatz Müllheim Tel.: 07631 - 1 27 75 
Werderstr. 23, 79379 Müllheim Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr 
Faust-Apotheke Staufen Tel.: 07633 - 95 82 20 
Hauptstr. 52, 79219 Staufen im Breisgau Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr 
Mittwoch, 10.07.2024:  
Bad Apotheke Krozingen Tel.: 07633 - 9 28 40 
Bahnhofstr. 23, 79189 Bad Krozingen Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr

Diese tagesaktuellen Daten unterliegen einem ständigen Änderungsservice. 
https://www.lak-bw.de/notdienstportal 

Notruf 110
(Überfall, Verkehrsunfall)
Feuerwehr  112
Notarzt 112
Krankentransporte  07631 19222

Polizeiposten Heitersheim 
Lindenplatz 1, 79423 Heitersheim  07634 506990  
Montag – Freitag
07.30 - 12.00 Uhr und13.30 - 16.30 Uhr

Allgemeiner Notfalldienst: 116 117
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Kresb-Straße 3,  79106 Freiburg
Öffnungszeiten: Mo 20 - 24 Uhr, Di 20 - 24 Uhr, 
Mi 16 - 24 Uhr;  Do 20 - 24 Uhr, Fr 16 - 24 Uhr; 
Sa, So und Feiertage   8 - 24 Uhr
Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117
Kinder Notfallpraxis Freiburg,  St. Josephs-
Krankenhaus
Sautierstr. 1, 79104 Freiburg
Öffnungszeiten: Mo 19 – 22.30 Uhr, Di 19 – 22.30 Uhr, 
Mi  19 – 22.30 Uhr, Do 19 – 22.30 Uhr, Fr 16 – 22.30 
Uhr, Sa, So und Feiertage  8 – 22.30 Uhr
Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117
Augen Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg

Killianstr. 5, 79106 Freiburg 
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage 8 – 18 Uhr.

Helios Klinik Müllheim 07631 880

Ärzte: Volker Stehfest und Florian Nouwens
Hauptstraße 64, Sulzburg 07634 35726-41

Zahnarzt:
Dr. med. dent. Matthias Schwörer
Im Brühl 21, Sulzburg 07634 8691
Zahnärztliche Notrufnummer: 01801 116116  
Vergiftungsinformationszentrale  0761 19240
Pflegeheim Sulzburg
 07634 50970

Hebammenhilfe und Wochenbettbetreuung 
Hilde Burgert  07634 6670
Ute Jenny 07634 694877
Schwangerenvorsorge, Wochen-
bettbetreuung & Babymassage
Tamara Zwigart-Hugo  07634 9089779

Bergwacht Schwarzwald 112
BRH-Rettungshundestaffel
Oberrhein  112

Hospizgruppe  Südlicher 
Breisgau e.V. 07633 6959
Tierärztlicher Notfalldienst 01805 843763

Badenova 
Entstörungsdienst  0800 2767 767 

ED Netze GmbH 07623 921800
Störungs-Nummer 07623 921818

Wasser:
Wassermeister
Volker Dold 0151 52648906

Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder, Jugendliche, 
Bismarckstr. 3-5, Müllheim 0761 2187-2711 
Bürgerstiftung „Hilfe im Alltag“
-Das Ratstüble- 07634 592411

Pflegestützpunkt Bad Krozingen, 
Grabenstr. 2
pflegestuetzpunkt@lkbh.de,  0761 2187 2971 

/ 2972 / 2973 / 2974 

Familienwerk Sölden
Karin Birk 07664-4058069 
o.  0176-17612624
karin.birk@familienwerk-soelden.de

Caritasverband/
Essen auf Rädern 07633 8404
Caritasverband Familienpflege
Anne Ehret  0761 8965-451

Caritasverbandes Freiburg-Stadt 
e.V. in Heitersheim
Informations- und Beratungsstelle für Menschen mit
Behinderung und ihre Angehörige  0761 20 89 29-16 
ambulante-dienste-beratung@caritas-freiburg.de

Integrationsfachdienst Freiburg
Beratungsstelle für schwerbehinderte, 
psychisch erkrankte und hörbehinderte 
ArbeitnehmerInnen und deren 
Arbeitgeber  0711 250832800
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen  0800 1110550 
Hilfetelefon sexueller Mißbrauch  0800 2255530 
Hilfetelefon „Nummer gegen Kummer“ 
für Kinder und Jugendliche  116 111 
Frauenhorizonte - gegen sexuelle 
Gewalt 24h Stunden Notruf  0761 2858585 
Wendepunkt - Beratungs- und 
Informationsstelle 
gegen sexuellen Mißbrauch 
an Mädchen und Jungen  0761 7071191 
Wildwasser Freiburg  0761 33645

HERAUSGEBER: Stadt 79295 SULZBURG  Telefon 07634 5600-0 

VERANTWORTLICH FÜR DEN AMTLICHEN 
UND REDAKTIONELLEN TEIL:
Bürgermeister Dirk Blens oder der Vertreter im Amt. 

FÜR DEN ANZEIGENTEIL/ DRUCK:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

Die Wasserhärte in Sulzburg, Laufen und St. Ilgen:
Sulzburg Härtebereich 1 (6,6 Grad Deutsche Härte)
Laufen Härtebereich 3 (18,9 Grad Deutsche Härte)
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Der Stadtplaner wird die relevanten Stellungnahmen der Behörden 
und TÖB in einer Sitzung präsentieren. 
Beschluss:
1. Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Stellungnah-

men aus der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB.

2. Der Gemeinderat beschließt die 1. Änderung des Bebauungs-
plans „Hekatron Werk 2“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.

 
Abstimmungsverhältnis: (10 Stimmberechtigte)
10 Ja    0 Nein   0 Enthaltung 
Der Beschluss wurde somit gefasst. 

Nr. 27 / 2024 
TOP III / 3 
Information über den aktuellen Stand des Planungsvorhabens 
„Windkraft im Gebiet Sirnitz/Dreispitz“ durch den Vorhabenträ-
ger badenova WÄRMEPLUS
-Sachvortrag- 
Herr Kai Bekel von der Badenova Wärmeplus stellt den Tagesord-
nungspunkt anhand einer Präsentation vor. Die fünf geplanten Anla-
gen im Gebiet Sirnitz/Dreispitz sollen Ende des Jahres bzw. im nächs-
ten Jahr in Bau gehen. Er erläutert die Höhe der Vergütungen (Pacht, 
Gewerbesteuer, freiwillige Beteiligung). In der Präsentation sind Fo-
tomontagen der Badenova Wärmeplus zu sehen, die die Sichtbarkeit 
der Windkraftanlagen von verschiedenen Orten aus zeigen sollen. 
Herr Bekel präsentiert die Untersuchungen zum Schattenwurf und 
Lärmschutz, wobei Sulzburg aufgrund der Entfernung nicht bzw. 
nur marginal betroffen sei. Herr Bekel erklärte, dass es während der 
Offenlage der Pläne aus der Bürgerschaft fast keine Einwendungen 
gab. 
Bürgermeister Blens erklärt im Gemeinderat, dass er und das Gre-
mium auch in der Vergangenheit grundsätzlich kritisch gegenüber 
der Windkraftplanung eingestellt seien, da sie eine Überlastung des 
Ortes und andere negative Beeinträchtigungen befürchten. Da die 
Planung jedoch nicht zu verhindern gewesen sei, war es im Interesse 
der Stadt, eine möglichst gute Lösung mit finanzieller Beteiligung zu 
erreichen und damit andere, für die Gemeinde belastendere Stand-
orte auszuschließen. 

  
Nr. 28 / 2024 

TOP III / 4 
Stellungnahme zur Offenlage der Teilfortschreibung der Wind-
kraftplanung „Vorranggebiete für regionalbedeutsame Wind-
kraftstandorte“ des Regionalverbandes
- Beratungsvorlage  - 
Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Südlicher Oberr-
hein hat am 16. Mai 2024 die Offenlage und das Beteiligungsver-
fahren zur Teilfortschreibung „Windenergie“ beschlossen, wobei 
der Planungsraum den Stadtkreis Freiburg und die Landkreise 
Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis um-
fasst. Die Kommunen sollen bis zum 30. August 2024 Stellung neh-
men, obwohl eine Fristverlängerung aufgrund der Gemeinderats-
wahlen und Einarbeitungszeit der neuen Räte nötig ist. Sulzburg 
plant fünf Windkraftanlagen, lehnt aber das Vorranggebiet W 169 
wegen landschaftlicher, touristischer, infrastruktureller und wasser-
schutzrechtlicher Bedenken ab und fordert dessen Streichung aus 
dem Plan. 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt folgende Stellungnahme zur Offenlage 
der Teilfortschreibung der Windkraftplanung „Vorranggebiete für re-
gionalbedeutsame Windkraftstandorte“ des Regionalverbandes:
1. Der Gemeinderat beantragt beim Regionalverbands Südlicher 

Oberrhein die Verlängerung des Beteiligungsverfahrens und der 
Offenlage der Teilfortschreibung „Windenergie“ bis 31.12.2024.

 
Hilfsweise beantragt der Gemeinderat:
1. Die Anhörungs- und Stellungnahmefrist für Kommunen deut-

lich über den 30.8.2024 zu verlängern.
2. Die Vorranggebiete Windenergie W 169, W 174, W 164-1 und W 

164-2 abzulehnen.
3. Zur Begründung wird auf die Vorlage verwiesen.
 
Abstimmungsverhältnis: (10 Stimmberechtigte)
10 Ja   0 Nein   0 Enthaltung 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ergebnisse der öffentlichen Gemeinderats- 
sitzung vom 27. Juni 2024
Das vollständige Protokoll und Präsentationen werden auf der 
Homepage veröffentlicht. 

Nr. 25 / 2024 
TOP III / 1 
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Feuerwehr, Be-
triebshof und Bergwacht“ der Stadt Sulzburg auf Gemarkung 
Sulzburg im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
1. Behandlung und Beschlussfassung über die eingegangenen 

Stellungnahmen aus der erneuten (Zweiten) Offenlage ge-
mäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und § 13a 
BauGB im Rahmen der Gesamtabwägung

2. Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB
 
-Beratungsvorlage- 
Der Gemeinderat hat am 28.07.2022 den Aufstellungsbeschluss 
für den Bebauungsplan „Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht“ 
gefasst und die freiwillige frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit und Behörden durchgeführt. Nach Behandlung der eingegan-
genen Stellungnahmen wurde die Offenlage vom 09.10.2023 bis 
10.11.2023 und aufgrund weiterer Änderungen eine erneute Offen-
lage vom 15.04.2024 bis 17.05.2024 beschlossen, bei der von Sei-
ten der Öffentlichkeit keine neuen Stellungnahmen eingingen. Der 
Stadtplaner Herr Jürgen Schill von der Firma FSP-Stadtplanung hat 
die wesentlichen Stellungnahmen aus den Beteiligungen der erneu-
ten Offenlage präsentiert. 
  
Beschluss:  
1. Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg fasst im Rahmen der Ge-

samtabwägung den Beschluss über die eingegangenen Stel-
lungnahmen aus der erneuten Offenlage nach § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und § 13a BauGB gemäß der beilie-
genden Synopse.

2. Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg beschließt den Bebauungs-
plan mit örtlichen Bauvorschriften „Feuerwehr, Betriebshof und 
Bergwacht“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.

 
Abstimmungsverhältnis: (10 Stimmberechtigte)
10 Ja    0 Nein    0 Enthaltung 
Somit wurde der Beschluss gefasst. 
  

Nr. 26 / 2024 
TOP III / 2 
1. Änderung des Bebauungsplans „Hekatron-Werk 2“ der Stadt 
Sulzburg auf Gemarkung Sulzburg im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB
1. Behandlung und Beschlussfassung über die eingegangenen 

Stellungnahmen aus der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB

2. Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
-  Beratungsvorlage - 
Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg hat am 21.03.2024 die Ände-
rung des Bebauungsplans „Hekatron Werk 2“ beschlossen, um Lärm-
schutz im benachbarten Bebauungsplan „Feuerwehr, Betriebshof 
und Bergwacht“ zu gewährleisten und bestimmte Wohn- und Beher-
bergungsnutzungen auszuschließen. Der Änderungsentwurf wurde 
gebilligt und die Offenlage vom 15.04.2024 bis 17.05.2024 durchge-
führt, wobei keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingingen. 

Rathaus wegen Betriebsausflug geschlossen 
Aufgrund unseres Betriebsausfluges bleibt das Rathaus Sulz-
burg am Mittwoch, den 17. Juli 2024 ganztägig  geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung. 
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Nr. 32 / 2024 
TOP III / 8 
Auftragsvergabe: Anschaffung einer digitalen Tafel für die 
Grundschule Sulzburg
- Beratungsvorlage  - 
Die Ernst-Leitz-Grundschule Sulzburg wurde 2021 im Rahmen des 
„DigitalPakt Schule“ mit einer umfassenden digitalen Infrastruktur 
ausgestattet, einschließlich flächendeckendem WLAN und digitalen 
Tafeln in den Klassenzimmern, was 37.446,48 Euro kostete, davon 
25.800,00 Euro gefördert. Zusätzlich wurden 25 iPads für Schüler 
und Lehrer aus Corona-Hilfsprogrammen angeschafft. Für 2024 ist 
die Anschaffung einer weiteren digitalen Tafel für 5.741,75 Euro ge-
plant, um die Digitalisierung der Schule abzuschließen. 
  
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg beschließt, den Auftrag 
zur Lieferung und Montage einer weiteren digitalen Tafel in der 
Ernst-Leitz-Grundschule Sulzburg an die Firma VS Vereinigte Spezi-
almöbelfabriken GmbH & Co. KG zum Angebotspreis von 5.741,75 
Euro brutto zu vergeben. 
Abstimmungsverhältnis: (10 Stimmberechtigte)
10 Ja   0 Nein  0 Enthaltung 
  
  

Nr. 33 / 2024 
TOP III / 9 
Annahme der im Zeitraum vom 17. Januar 2024 bis 26. Juni 2024 
eingegangenen Sach- und Geldspenden
- Tischvorlage  - 
Laut § 78 Abs. 4 GemO entscheidet der Gemeinderat über die Annah-
me oder Vermittlung von Spenden. Dies wurde auch im Grundsatz-
beschluss des Gemeinderates der Stadt Sulzburg vom 23.11.2006 
so festgehalten. Es sind im Zeitraum 8 Geldspenden eingegangen. 
Davon lagen 2 unter 100 Euro und 6 Spenden im Bereich von 100-
2.500 Euro. 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der unten aufgeführten 
Geldspende in Höhe von insgesamt 4.555,55 Euro zu. 
Abstimmungsverhältnis: (10 Stimmberechtigte)
10 Ja   0 Nein   0 Enthaltung 
  
 
Stadt Sulzburg 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald   
Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg hat in öffentlicher Sitzung am 
27. Juni 2024 folgende 
  

Gebührenordnung  
für den städtischen Kindergarten Laufen 

  
beschlossen:   
  

§ 1 Allgemeines 
  
Für die Benutzung der Einrichtung des städtischen Kindergartens 
werden Gebühren nach den folgenden Bestimmungen erhoben. 
    

§ 2 Gebührenerhebung 
  
1. Zur Zahlung der Gebühr sind die Eltern oder Erziehungsberech-

tigten verpflichtet, deren Kinder den städtischen Kindergarten 
besuchen und dessen Einrichtungen benutzen. 

  
2. Die Gebührenschuld entsteht mit dem Besuch des städtischen 

Kindergartens. Die Gebühr ist jeweils zum 1. eines Monats im Vo-
raus zu entrichten. 

  
3. Die Kindergartengebühren wird für elf Monate erhoben. Der Fe-

rienmonat August ist beitragsfrei. 
    

§ 3 Höhe und Gebühr 
 
1. Die Gebühr wird für den Regelkindergarten (3-6 Jahre) in der 

  Nr. 29 / 2024 
TOP III / 5 
Informationen zum Verlauf des aktuellen Haushaltsjahres 2024
- Sachvortrag  - 
Rechnungsamtsleiter Häckelmoser stellt den Tagesordnungspunkt 
anhand einer Präsentation vor (die Präsentation ist auf www.sulz-
burg.de bei der Tagesordnung der Sitzung eingestellt). 
Anhand der aktuellen Bundes-Steuerschätzung wurden die Prog-
nosen für die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich erstellt. 
Hier zeichnet sich in diesem Jahr eine leicht negative Entwicklung 
ab. Nach aktuellem Stand entwickeln sich dafür die Gewerbesteue-
reinnahmen positiver als im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die 
Systematik des kommunalen Finanzausgleichs wird sich dies jedoch 
wieder im Jahr 2026 negativ auf die Finanzzuweisungen auswirken. 
Ansonsten sei man auf Ausgaben-, wie auch auf Einnahmenseite gut 
im Plan. Die Liquidität der Stadtkasse entwickelt sich planmäßig po-
sitiv. Die Mittel werden für die im Haushaltsplan anstehenden Pro-
jekte dringend benötigt. 
Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts sollte weiterhin, 
gerade im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, kritisch hin-
terfragt werden. 
  

Nr. 30 / 2024 
TOP III / 6 
Änderung der Gebührenordnung für den städtischen Kinder-
garten Laufen und Überlegungen zur Abrechnungssystematik
- Beratungsvorlage  - 
Die Gebühren für den städtischen Kindergarten in Laufen sollen 
gemäß der Empfehlung der 4-Kirchenkonferenz für das Kindergar-
tenjahr 2024/2025 um 7,5 Prozent erhöht werden, um den Kosten-
deckungsgrad zu erhöhen. Zudem wird eine weitere Erhöhung um 
7,3 Prozent für das Jahr 2025/2026 vorgeschlagen. Es wird überlegt, 
vom „badischen Modell“ zur Berechnung der Kitagebühren zum fa-
milienfreundlicheren „württembergischen Modell“ zu wechseln, was 
jedoch aufgrund notwendiger EDV-Anpassungen erst im nächsten 
Jahr möglich wäre. Die Verwaltung schlägt vor, die Entscheidung 
über den Wechsel zu verschieben und zunächst nur die Gebühren 
für ein Jahr zu erhöhen, damit der neu gewählte Gemeinderat darü-
ber entscheiden kann. 
Ortsvorsteher Grether berichtet, dass das Thema im Ortschaftsrat 
gestern behandelt worden sei und dort der Ortschaftsrat zustim-
mend abgestimmt hatte. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt die neue Gebührenordnung für den 
städtischen Kindergarten Laufen. 
Abstimmungsverhältnis: (10 Stimmberechtigte)
10 Ja   0 Nein   0 Enthaltung 
  

Nr. 31 / 2024 
TOP III / 7 
Änderung der Benutzungsordnung für das Betreuungsangebot 
der Ernst-Leitz-Grundschule:
a) Erhöhung der Gebühren 
b) Formale Änderung der An-/Abmeldemodalitäten 
- Beratungsvorlage  - 
Die Gebühren für die Kernzeitbetreuung, flexible Nachmittagsbe-
treuung und Ferienbetreuung sollen aufgrund gestiegener Kosten 
ab 01.09.2023 von 55 € auf 60 €, von 12,50 € auf 14 € pro betreuten 
Wochentag und von 55 € auf 60 € pro Woche erhöht werden. Zudem 
sollen die An- und Abmeldemodalitäten in der Satzung präzisiert 
werden, einschließlich einer unterjährigen Kündigungsmöglichkeit 
mit dreimonatiger Frist. 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt die Änderungen zur „Benutzungsord-
nung für das Betreuungsangebot der „Ernst-Leitz-Schule“ im Rahmen 
der „verlässlichen Grundschule“ und der „flexiblen Nachmittagsbetreu-
ung“ sowie der Ferienbetreuung der Stadt Sulzburg“ entsprechend der 
beiliegenden Änderungssatzung. 
Abstimmungsverhältnis: (10 Stimmberechtigte)
10 Ja 0 Nein 0 Enthaltung 
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Betreuungsform verlängerte Öffnungszeiten (vÖ: 07:30 – 14:00 
Uhr)  

 für das 1. Kind auf monatlich 182,00 € 
 für das 2. Kind auf monatlich 91,00 € 
  
 festgesetzt. 
  
2  Die Gebühr wird für die Kleinkinderbetreuung (1-3 Jahre) in der 

Betreuungsform verlängerte Öffnungszeiten (vÖ: 07:30 – 14:00 
Uhr)   

 für das 1. Kind 
 bei 5 Tagen/Woche auf monatlich 422,00 € 
 bei 4 Tagen/Woche auf monatlich 373,00 € 
 bei 3 Tagen/Woche auf monatlich 297,00 € 
 bei 2 Tagen/Woche auf monatlich 218,00 € 
  
 für das 2. Kind 
 bei 5 Tagen/Woche auf monatlich 212,00 € 
 bei 4 Tagen/Woche auf monatlich 187,00 € 
 bei 3 Tagen/Woche auf monatlich 147,00 € 
 bei 2 Tagen/Woche auf monatlich 112,00 € 
  
 festgesetzt. 
   
3. Beim Besuch zweier Kinder einer Familie in verschiedenen Be-

treuungsformen wird das Regelkindergartenkind grundsätzlich 
als zweites Kind betrachtet.  

 
4. Beim Besuch dreier Kinder einer Familie wird das dritte Kind 

grundsätzlich als gebührenfrei betrachtet. Die Gebührenfreiheit 
gilt für die günstigste Betreuungsform.

   
5. a) Familien die mehrere Kinder zeitgleich in der KiTa SOS-Kinder-

dorf Schwarzwald in Sulzburg und in der städtischen Kinderta-
gesstätte Laufen angemeldet haben, können eine Kostenerstat-
tung  bei der Stadt Sulzburg beantragen. 

 Die erstatteten Kosten sind hierbei die Mehrkosten, welche the-
oretisch im Vergleich zu einer Betreuung ausschließlich in der 
städtischen Kita Laufen anfallen. 

  
 b) Betreuungsformen, die in der städtischen Kita Laufen nicht 

angeboten werden, werden im Ermessen der Stadt analog be-
handelt. Der Maximalbetrag der Kostenerstattung liegt dabei so, 
dass durch die Erstattung kein Kostenvorteil gegenüber einer 
Betreuung in ausschließlich einer  Einrichtung entsteht. 

  
 c) Der Antrag zur Kostenerstattung ist auf einem von der Stadt 

Sulzburg zur Verfügung gestellten Formular zu stellen. 
    

§ 4 Schlußbestimmung, Inkrafttreten 
  
Diese Gebührenordnung tritt am 01. September 2024 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Gebührenordnung vom 06. Juli 2024 außer Kraft. 
    
Sulzburg, den 27. Juni 2024   
Dirk Blens 
Bürgermeister 
  
  Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahren- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 5 iVm Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Satzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
  
Sulzburg, 27. Juni 2024   
  
Dirk Blens  
Bürgermeister 

weiterer Hinweis: 
Vorstehende Satzung wurde durch Hinweis und Abdruck im Amtli-
chen Mitteilungsblatt der Stadt Sulzburg Nr. xx/2024 vom 03.07.2024 
öffentlich bekannt gemacht und dem Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
xx.xx.2024 angezeigt.   
  
Sulzburg, 03.07.2024 
Dirk Blens  
Bürgermeister 

 
Stadt Sulzburg  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald     

Benutzungsordnung  
für das Betreuungsangebot der  

„Ernst-Leitz-Schule“ im Rahmen der 
 „verlässlichen Grundschule“ und der „flexiblen 

Nachmittagsbetreuung“  
sowie der Ferienbetreuung der Stadt Sulzburg 

  
Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg hat am 10.04.2014 und 
08.05.2014 folgende Benutzungsordnung beschlossen: 
  
(Änderung vom 05.03.2015, Inkrafttreten am 01.05.2015) 
(Änderung vom 01.06.2017, Inkrafttreten am 01.07.2017) 
(Änderung vom 29.07.2021, Inkrafttreten am 01.09.2021) 
(Änderung vom 06.07.2023, Inkrafttreten am 01.09.2023) 
(Änderung vom 27.06.2024, Inkrafttreten am 01.09.2024) 
  

§1   
Trägerschaft, ergänzende Angebote  

Den Grundschülern der Ernst-Leitz-Grundschule in Sulzburg wird 
eine zusätzliche Betreuung innerhalb der Kernzeiten vor und nach 
dem Schulunterricht am Vormittag („verlässliche Grundschule“) so-
wie am Nachmittag („flexible Nachmittagsbetreuung“) angeboten. 
Ebenso findet eine Ferienbetreuung an sechs Wochen im Jahr statt. 
Osterferien, drei Wochen Sommerferien sowie eine Woche Herbst-
ferien. 
  
Träger dieser Betreuungsangebote ist die Stadt Sulzburg. 

  
§2   

Betreuungsinhalt 
  

Grundlage des Betreuungsangebotes ist das Betreuungskonzept 
der „verlässlichen Grundschule“ bzw. der „flexiblen Nachmittagsbe-
treuung“. Dieses orientiert sich an den Bedürfnissen der Schüler so-
wie an den örtlichen und situationsbedingten Gegebenheiten. Den 
Schülern werden insbesondere sinnvolle spielerische und freizeitbe-
zogene Aktivitäten angeboten. Ein Unterricht bzw. Nachhilfe findet 
nicht statt. Eine Hausaufgabenbetreuung findet nur in der „flexiblen 
Nachmittagsbetreuung“ statt. Während der Ferienbetreuung finden 
ausschließlich Bastelaktionen, Ausflüge, Besichtigungen etc. statt. 
Während der Ferienbetreuung finden ausschließlich Bastelaktionen, 
Ausflüge, Besichtigungen etc. statt. 

  
§3   

Aufnahme, Abmeldung, Ausschluss, Kündigung 
 

1. Die Aufnahme der Kinder in der verlässlichen Grundschule, in 
die flexible Nachmittagsbetreuung sowie in die Ferienbetreu-
ung erfolgt auf Grund eines privatrechtlichen Betreuungsver-
trages. Dieser wird durch den Aufnahmeantrag und eine schrift-
liche Anmeldebestätigung begründet. 

2. Die Aufnahme der Kinder in die flexible Nachmittagsbetreuung 
ist nur bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der verlässlichen 
Grundschule möglich.
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3. Für die Anmeldungen ist ein spezielles Formular auszufüllen, 
welche in der Ernst-Leitz-Grundschule oder beim Bürgermeis-
teramt erhältlich ist. Mit der Anmeldung ist die Verpflichtung 
verbunden, das monatliche Betreuungsentgelt mittels Banklast-
schrift zu erbringen. Die Anmeldung gilt jeweils für ein ganzes 
Schuljahr (12 Monate). Bei Anmeldung während des Schuljahres 
gilt diese bis zum Schuljahresende. Die Schüler werden, wenn 
noch Platz vorhanden, jeweils zu Monatsbeginn aufgenommen.

    Der Betreuungsvertrag verlängert sich stillschweigend um je-
weils ein weiteres Schuljahr, wenn dieser nicht bis zum 31.07. des 
Jahres gekündigt wird.   

 Das Betreuungsverhältnis endet mit dem Austritt aus der Grund-
schule. 

 
4. In eine Betreuungsgruppe werden nur Grundschüler der Ernst-

Leitz- Grundschule aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt, so-
weit Plätze vorhanden sind. Soweit in der „flexiblen Nachmit-
tagsbetreuung“ freie Plätze vorhanden sind, können dort auch 
Grundschüler, welche in Sulzburg wohnen, aber in einer anderen 
Grundschule angemeldet sind, aufgenommen werden.

  
5.  Vorranging aufgenommen werden Kinder von Alleinerziehen-

den und berufstätigen Eltern. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme 
besteht nicht. Die Kündigung des Betreuungsvertrages kann bei 
Wegzug oder mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende 
schriftlich gekündigt werden. Die Kündigung ist in schriftlicher 
Form an das Bürgermeisteramt Sulzburg zu richten.

  
6. Der Betreuungsvertrag kann aus wichtigem Grund vom Träger 

außerordentlich, ohne Einhaltung einer Frist, in schriftlicher 
Form gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
in folgenden Fällen vor: 

•	 Bei unentschuldigtem Fernbleiben eines Kindes über einen Zeit-
raum von mehr als vier Wochen

 Bei Zahlungsrückständen des Betreuungsentgeltes für mehr als 
zwei Monate nach erfolgter Mahnung 
•	 Wenn sich ein Kind trotz Ermahnung durch durchgeführtem El-

terngespräch nicht in die Gemeinschaft der Betreuung einfügt 
und Verhaltensauffälligkeiten aufweist, die den Rahmen und die 
Möglichkeiten der pädagogischen Betreuung übersteigt, und eine 
erhebliche Störung oder Gefährdung anderer Kinder verursacht. 

•	 Bei wiederholter Nichtbeachtung der Benutzungsbedingungen 
durch die Erziehungsberechtigten trotz schriftlicher Abmahnung.

  
  

§ 4   
Betreuungszeiten und Besuch der Betreuungsgruppe/ 

Ferienbetreuung 
 

1. Die ergänzende Betreuung der „verlässlichen Grundschule“ fin-
det in der Regel von 7.30 – 8.30 und von 12.00 bis 14.00 Uhr an 
Unterrichtstagen statt.

  
2. Die ergänzende Betreuung der „flexiblen Nachmittagsbetreu-

ung“ findet in der Regel von 14.00 bis 16.00 Uhr von Montag bis 
Donnerstag an Unterrichtstagen statt.

  
3. Die Betreuungszeiten der Ferienbetreuung findet von 7.30 – 

14.00 Uhr von Montag bis Freitags (außer Feiertags) insgesamt 
sechs Wochen in den Schulferien, verteilt auf das Schuljahr, 
statt.

  
4. Über Fehlzeiten (Krankheit etc.) sind noch am gleichen Tag die 

Betreuungskräfte telefonisch oder schriftlich zu benachrichti-
gen. 

    
§ 5   

Aufsicht, Haftung 
 

1. Während der Betreuungszeiten sind die Betreuungskräfte 
grundsätzlich für die Schüler verantwortlich. Die Aufsichts-
pflicht beginnt mit der Übernahme der Schüler durch die Be-
treuungskräfte in der Einrichtung. Sie entlassen die Schüler 
unmittelbar nach Ende der Betreuung in bzw. an der Einrich-

tung. Eine weitere Aufsichtspflicht des Betreuungspersonals, 
insbesondere für den Heimweg, besteht nicht. Für Schüler, die 
sich ohne Abmeldung aus der Betreuung entfernen, wird keine 
Verantwortung übernommen. 

 
2. Die Schüler sind im Rahmen der gesetzlichen Schülerunfallver-

sicherung gegen Unfälle versichert. Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich auf die Betreuungszeit sowie auf den Weg zwi-
schen Wohnung und Schule und umgekehrt. Unfälle, die eine 
ärztliche Behandlung nach sich ziehen, sind sofort zu melden.

  
3. Die Stadt haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung und 

dieVerwechslung der Garderobe und anderer persönlicher Ge-
genstände der Schüler. Es wird empfohlen die Gegenstände mit 
dem Namen des Schülers zu kennzeichnen. Für Schäden, die 
von Schülern verursacht werden, haften die Erziehungsberech-
tigten als Gesamtschuldner.  

  
§ 6   

Betreuungsentgelt, Essensgeld 
 

1. Als Gegenleistung für den Besuch der verlässlichen Grundschu-
le, der flexiblen Nachmittagsbetreuung und der Ferienbetreu-
ung wird von den Erziehungsberechtigten ein privatrechtliches 
Betreuungsentgelt erhoben. Das Betreuungsentgelt wird für 
11 Monate erhoben der Monat August ist beitragsfrei. Dies gilt 
nicht für die Ferienbetreuung.

  
2. Das Betreuungsentgelt beträgt für die Betreuung   
•	 In der „verlässlichen Grundschule“ Betreuung bis 14.00 Uhr 60 €/

Monat unabhängig von der tatsächlich in Anspruch genommenen 
Wochentagen. 

•	 In der „flexiblen Nachmittagsbetreuung“ 14,00 €/Monat pro ge-
wähltem betreuten Wochentag. 

•	 In der Ferienbetreuung 60 € pro Woche ( von 8:00 -14.00 Uhr). Für 
die Ferienbetreuung wird eine Mindestteilnehmerzahl von 5 Kin-
dern festgelegt. Die Anmeldung muss spätestens jeweils vier Wo-
chen vor dem ersten Betreuungstag der jeweiligen Ferienbetreu-
ung im Rathaus eingegangen sein. Wir behalten uns vor, bei zu 
wenigen Anmeldungen die Betreuung abzusagen. Sollte dies der 
Fall sein, versendet die Verwaltung drei Wochen vor der geplanten 
Ferienbetreuung eine Information.

 
Für die Betreuung mehrerer Kinder einer Familie wird für das erste 
Kind der volle Betrag und für jedes weitere zeitgleich betreute Kind 
einer Familie der hälftige Betrag erhoben. 
(Änderung vom 05.03.2015, Inkrafttreten am 01.05.2015) 
(Änderung vom 01.06.2017, Inkrafttreten am 01.07.2017) 
(Änderung vom 22.07.2021, Inkrafttreten am 01.09.2021) 
(Änderung vom 06.07.2023, Inkrafttreten am 01.09.2023) 
(Änderung vom 27.06.2024, Inkrafttreten am 01.09.2024) 

 
3. Sollten am Nachmittag noch Plätze frei sein, so können Eltern 

ihr/e Kind/er, nach vorheriger und rechtzeitiger Rücksprache mit 
dem Betreuungspersonal an einzelnen Nachmittagen anmel-
den. Die Betreuungskosten pro Nachmittag (14.00 – 16.00 Uhr) 
betragen 14,00 € und müssen im Voraus per Überweisung be-
zahlt werden. 

 
4. Das Betreuungsentgelt wird zum 1. eines Monats fällig. Der 

Einzug erfolgt mittels Banklastschrift   
 
5. Die Zahlungsverpflichtung besteht auch bei Beginn oder Been-

digung der Betreuung im Laufe eines Monats und bei Unterbre-
chung der Betreuung durch Schulferien, Krankheit oder durch 
Fernbleiben des Schülers.     

 
6. Bei Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes im Laufe des 

Schuljahres ist das Betreuungsentgelt ab dem 1. des Monats zu 
bezahlen, in dem die Betreuung erstmals stattfindet.

   
7. Das Betreuungsentgelt für die Ferienbetreuung wird kurz vor 

Beginn der jeweiligen Betreuung (Osterferien, Sommerferien, 
Herbstferien) abgebucht.
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8. Für die Kinder wird ein Mittagessen angeboten (nicht Ferienbe-
treuung). Das Essensgeld richtet sich nach den Kosten der Liefe-
ranten und muss bei Bestellung im Voraus dem Betreuungsper-
sonal bezahlt werden.

  
9. Schuldner des Betreuungsentgeltes und des Essensgeldes sind 

die Erziehungsberechtigten des Schülers. Sie haften gesamt-
schuldnerisch.

 
§ 7   

Anerkennung der Benutzungsordnung 

Mit Unterzeichnung der Anmeldung durch den/die Erziehungsbe-
rechtigten wird diese Benutzungsordnung als verbindlich anerkannt. 

  
 

§ 8   
Inkrafttreten 

Diese Benutzungsordnung tritt am 01.09.2024 in Kraft. 
    
Sulzburg, 27.06.2024   
Dirk Blens
Bürgermeister 
 
 
50 Jahre Zweckverband  
„Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal“   
Der Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal“ feiert 
dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Er wurde am 4. März 1974 
von den Gemeinden Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Eschbach, 
Heitersheim und Sulzburg gegründet. Der Zweckverband hat seinen 
Sitz im Rathaus Heitersheim. Er hat die Aufgabe, die Versorgung der 
Mitglieder mit Trink- und Brauchwasser sicherzustellen und die orga-
nisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür 
zu schaffen. 
Die Gemeinde Buggingen ist 2011 aus dem Zweckverband ausge-
schieden, da seitdem der Bugginger Ortsteil Betberg über eine eige-
ne Versorgungsleitung aus dem Ortsnetz der Gemeinde Buggingen 
versorgt wird und nicht mehr über den Zweckverband von Heiters-
heim aus. 
Der Verband erfüllt die Aufgaben durch eigene Gemeinschaftsan-
lagen wie Tiefbrunnen, Hochbehälter und Transportleitungen. Seit 
1998 besteht zudem ein Anschluss über den Gewerbepark an das 
Wasserwerk der Badenova in Hausen. Somit ist im Notfall eine Ersatz-
versorgung gegeben. 
Aufgrund von historischen Entwicklungen besitzt der Zweckver-
band zwei Tiefbrunnen westlich von Heitersheim am Grißheimer 
Weg. Heute wird nur noch der „neue Tiefbrunnen“ von 1977 zur 
Wasserversorgung genutzt. Das gewonnene Trinkwasser wird aus-
schließlich zur Trinkwasserversorgung genutzt. Der „alte“ Tiefbrun-
nen“ von 1911 ist nicht mehr in Betrieb. 
Das Trinkwasser wird mittels zweier Pumpen aus dem „neuen Tief-
brunnen“ gefördert und über eine direkte Leitung in den Hochbe-
hälter Heitersheim (am Wasserturm) mit zwei 750 m³-Wasserkam-
mern gepumpt. Ausgehend von diesem Hochbehälter erfolgt dann 
die Versorgung von Heitersheim und Eschbach. Des Weiteren wird 
das Wasser aus dem Hochbehälter mittels Pumpen weiter in die 
Hochbehälter Dottingen und Sulzburg gefördert. Ausgehend von 
dort erfolgt die Versorgung der restlichen Verbandsmitglieder. 
Versorgt werden folgende Teile der Mitgliedsgemeinden: 
Ballrechten, Dottingen, Eschbach, Heitersheim (ohne Gallenweiler), 
Sulzburg-Laufen mit St. Ilgen, Gewerbegebiet Sulzburg und Neu-
baugebiete in Sulzburg. 
Die Jahreswasserentnahmemenge des Tiefbrunnens liegt je nach 
Jahr bei ca. 600.000 - 660.000 m³.         
Der Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal“ erwirt-
schaftet keinen Gewinn. Die Aufwendungen werden auf die an die 
Verbandsmitglieder abgegebene Wassermengen umgelegt. Der 
Wasserabgabepreis liegt je nach Jahr bei 0,60 – 0,80 €/m³. 
Zur Überwachung der Wasserqualität führt der Zweckverband in re-
gelmäßigen Abständen Analysen durch. Alle Analysen erfüllen die 
Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Das geförderte Grund-

wasser wird nicht aufbereitet. Der Nitratgehalt beträgt rd. 35 mg/l, 
die Wasserhärte 17,5 dH. 
  
Der Zweckverband beschäftigt zwei technische Mitarbeiter (Wasser-
meister und Stellvertreter) in Vollzeit. Die Aufgaben der Verbands-
verwaltung werden von Bediensteten des Rathauses Heitersheim im 
Nebenamt wahrgenommen. 
Vorsitzender des Zweckverbandes ist Heitersheims Bürgermeister 
Christoph Zachow. Die Verbandsversammlung besteht daneben aus 
den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden. 
Das technische Personal des Zweckverbandes übernimmt zudem 
gegen Kostenersatz auch die technische Betriebsführung der Was-
serversorgungsanlagen (Ortsnetz) der Stadt Heitersheim (seit 1980) 
und der Gemeinde Ballrechten-Dottingen (seit 2021). 
  
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Zweckverbandes besich-
tigten die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden den Tiefbrunnen 
und den Hochbehälter Heitersheim und ließen sich von Wassermeis-
ter Michael Schlegel die technischen Hintergründe erklären. 

v.l.n.r.: Verbandsvorsitzender und Bürgermeister von Heitersheim Christoph 
Zachow, Bürgermeister von Ballrechten-Dottingen Patrick Becker, Bürger-
meisterin von Eschbach Sarah Michaelis, Bürgermeister von Sulzburg Dirk 
Blens, Wassermeister Michael Schlegel. 
 
 

VERANSTALTUNGEN

Donnerstag, den 04.07.2024 
20:00 Tango-Duo Mundharmonika/Gitarre 
  Kulturzentrum 3Klang 
  
Freitag, den 05.07.2024 
09:00 - 12:30 Wochenmarkt Sulzburg 
  Marktplatz Sulzburg 
  
Samstag, den 06.07.2024 
09:00 - 18:00 Taglilientag in der Staudengärtnerei in Laufen 
  Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin 
  
Sonntag, den 07.07.2024 
07:54 Tagestour mit den Turckheimer Freunden 
  Marktplatz Sulzburg 
  
16:00 - 18:00 Ehemalige Synagoge Sulzburg geöffnet 
  Ehemalige Synagoge Sulzburg 
  
Freitag, den 12.07.2024 
20:00 Vortrag: Auffüttern leicht gemacht 
  Schwarzwaldhalle   
09:00 - 12:30 Wochenmarkt Sulzburg 
  Marktplatz Sulzburg   
19:00 Sundowner an der Homberg-Hütte 
  Homberghütte 
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Samstag, den 13.07.2024 
09:00 - 15:00 Flohmarkt auf dem Marktplatz 
  Marktplatz Sulzburg   
11:00 - 13:00  Goldwaschen - Wo schon die Römer edle Metalle 

suchten 
Badestelle Sulzburg   

14:00 - 16:00  Goldwaschen - Wo schon die Römer edle Metalle 
suchten 
Badestelle Sulzburg   

14:30 - 18:00 Bammert-Hisli Wanderung 
  Winzerkeller Laufener Altenberg   
20:00 Klänge der Sommernacht 
  Klosterkirche St. Cyriak 
  
Sonntag, den 14.07.2024 
02:00 - 07:00 Wo die Sonne erwacht... 
  Marktplatz Sulzburg 
 
 
Aktuelle Bierhäusle-Termine 
Do 4. Jul. 2024 
19:00  Höllgrabengeister Sitzung 
So 7. Jul. 2024 
10:00  Bierhäusle Sonntags-Frühschoppen 
Mo 8. Jul. 2024 
20:30  BUND Staufen-Sulzburg 
Di 9. Jul. 2024 
19:00  Bierhäusle Ideenschmiede - offener Treff 
Fr 12. Jul. 2024 
20:00  Bierhäusle Konzert: The Rigman 
  Eintritt frei! – der Hut geht um! 
Sa 13. Jul. 2024 
09:00  Repaircafé 
So 14. Jul. 2024 
10:00  Bierhäusle Sonntags-Frühschoppen 
  
 

LANDRATSAMT 
BREISGAUHOCHSCHWARZWALD

Müllabfuhrtermine 
wie auch im Abfallkalender von Sulzburg 2024 nachzulesen. 
  
Biotonne: Mittwoch, 10.07.2024 
Restmüll: Donnerstag, 11.07.2024 
Gelbe Tonne: Montag,  15.07.2024 
Papiertonne:    Freitag, 05.07.2024 
    
Die Mülltonne muß am Entleerungstag ab 06.00 Uhr bereitgestellt 
sein. Alle Kalender lassen sich auch im Internet downloaden: www.
breisgau-hochschwarzwald.de/Abfallkalender. 

Wir weisen daraufhin, dass Grünschnitt auf dem Schnittgutplatz 
entsorgt werden soll. Der Wald oder auch der Bach und seine Bö-
schungsbereiche sind keine geeigneten Plätze um Grünschnitt zu 
entsorgen. 
Öffnungszeiten der Grünschnitt-Sammelstelle Sulzburg  
März bis Oktober: Freitag 16.00 - 18.00 Uhr 
Nov. bis Februar: Freitag 15.00 - 16.30 Uhr 
ganzjährig Samstag 14.00 - 16.00 Uhr 

 
Medieninformation vom 24. Juni 2024 

Online-Seminar Gebäudesanierung - was gilt 
laut Gebäude energiegesetz?   
Seit dem 1. Januar gilt das neue Gebäudeenergiegesetz, auch be-
kannt als GEG oder „Heizungsgesetz“. Welche Vorgaben gelten nun 
seitdem? Wie kann ich die Energiekosten meines Hauses dauerhaft 
senken? Welche Sanierungsmaßnahmen bringen am meisten, in 

welcher Reihenfolge sind sie sinnvoll, wie hängt das mit dem Thema 
Heizungssanierung zusammen, welche Fördermöglichkeiten gibt es, 
wie geht man eine energetische Sanierung am besten an und wer 
kann dabei unterstützen? 
  
Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im Rahmen des kos-
tenfreien Online-Seminars mit dem Titel „Energetisches Sanieren im 
Eigentum“, das vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald angebo-
ten werden. Die Energieagentur Regio Freiburg führt diese im Auf-
trag des Landkreises durch. 
  
Das Seminar findet statt am Montag 08.07.2024 von 18:00 bis 19:30 
Uhr, online via Zoom. Die Anmeldung erfolgt über die Website des 
Landratsamtes unter der Adresse www.lkbh.de/klima unter dem Rei-
ter Gebäude-Energieberatung. Hier finden sich auch eine Antwort-
sammlung auf häufig gestellte Fragen und eine „Bauherrenmappe“, 
in der Informationen zu Fördermöglichkeiten und rechtlichen Vorga-
ben bei der Gebäudesanierung gesammelt sind. 
   
 

ERNSTLEITZSCHULE

Spannende Forschertage an der Ernst-Leitz-Schule 
Zwischen dem 6. und 10. Juni erlebten die Schüler und Schülerinnen 
unserer Schule spannende Forschertage mit den Azubis der Firma 
Hekatron. Klasse 1 erprobte den Umgang mit Hammer, Säge und 
Handbohrer. Eifrig wurden kleine Boote gebaut. Zum Abschluss be-
kamen alle Kinder den Werkzeugführerschein und ihr selbstgebau-
tes Boot. 
  

Die Klasse 2 experimentierte und 
forschte zum Thema „Luft“. Unterstützt durch die Auszubildenden 
lernten die Kinder viel Neues. Ava: „Es macht Knautsch, Bumm, Bäng 
in einer Flasche, wenn sich kalte Luft zusammenzieht“. Milan: „Wir ha-
ben erfahren, wie viel Volumen wir haben, wenn wir pusten. Meins 
war 20 cm.“ 
  

Besichtigung der Ausbildungs-
stelle Hekatron  
Die 4.Klasse durfte die Hekatron 
besuchen. Die Azubis gaben den 
Schüler und Schülerinnen einen 
interessanten Einblick in die Fer-
tigungsabschnitte. So konnten 
die Schüler und Schülerinnen 
beobachten, wie Leiterplatten 
halbautomatisch bestückt und 
gelötet werden.  

Feuershow 
Die Klassen 3 und 4 bekamen 
eine Feuershow geboten: „Pyro 
und die Geheimnisse des Feuers“ 
der Science &Technologie GmbH. 
Feuer fasziniert und birgt auch 
Gefahren. Das wurde eindrucks-
voll und nachhaltig demonst-
riert. 
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Ermöglicht wurden diese Erleb-
nisse durch die Unterstützung 
der Hekatron-Unternehmen, so-
wie deren Azubis und ihren Aus-
bildungsleiter, Herr Schopferer. 
 
 
 

Erfolg beim Känguru-Wettbewerb der Mathematik   
Am 18. April 2024 fand der Känguru-Wettbewerb der Mathematik 
statt, bei dem Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 der 
Ernst-Leitz-Schule hervorragende Leistungen zeigten. Neun Kinder 
erreichten die Plätze 2 und 3 und erhielten dafür Preise. 

Der Känguru-Wettbewerb, der bundesweit durchgeführt wird, för-
dert mathematische Fähigkeiten und Problemlösungsfähigkeiten 
bei Schülerinnen und Schülern. Die Teilnahme am Wettbewerb ist 
eine wertvolle Erfahrung, die das Interesse und die Begeisterung für 
Mathematik weckt. 

Das MINT-Profil der Ernst-Leitz-Schule hat sich dabei als besonders 
hilfreich erwiesen. Die gezielte Förderung in den Bereichen Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) trägt 
dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler optimal auf solche 
Herausforderungen vorbereitet sind. Durch die kontinuierliche und 
intensive Arbeit im Fach Mathematik entwickeln die Kinder wichti-
ge Kompetenzen und Selbstvertrauen im Umgang mit mathemati-
schen Aufgaben. 

Schulleiterin Stefanie Müller zeigte sich sehr stolz auf ihre Schülerin-
nen und Schüler. „Ihre Leistungen im Känguru-Wettbewerb sind ein 
tolles Zeugnis für ihren Fleiß und ihr Engagement. Es ist beeindru-
ckend zu sehen, wie die kontinuierliche Arbeit im Fach Mathematik 
Früchte trägt,“ sagte sie bei der Preisverleihung. 
Die neun- bis zehnjährigen Preisträgerinnen und Preisträger freuten 
sich über ihre Erfolge und die erhaltenen Preise. Sie berichteten, dass 
sie viel Freude am Lösen der kniffligen Aufgaben hatten und sich be-
reits auf die Teilnahme im nächsten Jahr freuen. 

  
 

KINDERGARTEN LAUFEN

DIE SULZBURGER 
VEREINE BERICHTEN

Akkordeonclub Laufen

Unterhaltsame Melodien und leckere Torten   
Der Konzertnachmittag unter der dem Titel „Akkordeonmusik mit 
Kaffee und Kuchen“ des Akkordeonclubs Laufen e.V. war ein Genuss 
für alle Sinne. 
  
Bei besten Wetterbedingungen bot der schöne Vorplatz der Altern-
berghalle mit seinem wunderbaren Blick auf den nahen Schwarz-
wald und die saftig-grünen Weinberge eine schöne Kulisse für den 
musikalischen Nachmittag. 
Abwechslungsreich und kurzweilig war das Programm, das die Di-
rigentin Andrana Domke für das Publikum vorbereitet hatte. Mit 
sichtlich viel Vergnügen und Spielfreude trug das Orchester des AC 
Laufen die schönsten Musikstücke aus dem Repertoire und vom let-
zen Jahreskonzert vor. 
Bekannte Melodien des Electric Light Orchesters oder von Ray 
Charles, der Hit YMCA oder der „Kleine, grüne Kaktus“ von den Co-
median Harmonists gingen den Zuhörern direkt ins Ohr. Der Mus-
ketiermarsch, Stauferland und weitere traditionelle Stücke kamen 
bei den Gästen ebenfalls gut an. Französische Tangos, Kaukasische 
Melodien und der Evergreen „Biscaya“ rundeten das Programm ab. 
Es zeigte sich einmal mehr, wie vielfältig das Akkordeon als Instru-
ment ist. An diesem Nachmittag war für jeden Musikgeschmack et-
was dabei. 
Für den Gaumen gab es selbstgemachten Torten und Kuchen in gro-
ßer Auswahl, dazu Kaffee oder Tee - oder einen Prosecco. 
Der Verein dankt allen backfreudigen Kuchenspenderinnen für Ihre 
Unterstützung und den Zuhörerinnen und Zuhörer für Ihr Kommen! 
Es war ein rundum gelungener Nachmittag! 
  

  
Vorschau: 
Kurkonzert auf dem Marktplatz Sulzburg 
Am Dienstag, den 16. Juli 2024 um 19.30 Uhr spielt das Orchester des 
AC Laufen e.V. auf dem Marktplatz in Sulzburg. 

Kinderbetten zu verkaufen   
Wir verkaufen einen Teil unserer sehr wenig genutzten Kinder-
betten aus Ahornmassivholz mit Matratze. 

Die Betten haben ein Maß von 1,35 m breit, 0,65 m tief und einer 
Höhe von 0,29 m, die Liegefläche beträgt 0,60 x 1,30 m. 

Wir geben die Kinderbetten mit Matratze für 50€ pro Bett ab. Bei 
Rückfragen können Sie sich gerne telefonisch in der KiTa unter 
07634/8967 melden. 
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Deutsches Rotes Kreuz
 


Mehr als 365 Tage Jugendrotkreuz auf Kreisebene 
Am 14.06.2023 ebnete die Jugendrotkreuz-Kreisversammlung im 
DRK Kreisverband Müllheim e.V. einen großen Schritt in die Zukunft 
der Jugendarbeit. 
Mehr als 13 Jahre waren die Positionen der Kreisjugendleitung und 
des Kreisausschusses im Jugendrotkreuz vakant. Gemeinsam stoßen 
der FAED (Fachausschuss Ehrenamtlicher Dienst) sowie das Jugend-
rotkreuz auf Landesebene die Planung einer Wiederbelebung an, 
sodass die Kreisversammlung bestehend aus Jugendrotkreuz- und 
Schulsanitätsvertretungen am späten Nachmittag durchgeführt 
werden konnten. 
Das Vierer-Gremium, bestehend aus Lena Walter, Nathalie Bartau, 
Sarah Gebhard und Angelo Galletto, setzt sich hierbei auf Kreis- und 
Landesebene für die Belange innerhalb der Jugendarbeit ein. Lang-
fristige Ziele sind die Etablierung von Jugendrotkreuz-Gruppen in 
allen Ortsvereinen des Kreisverbandes, um ein zukunftsfähiges und 
generationenübergreifendes Rotes Kreuz zu gewährleisten. Weitere 
Ziele sind das soziale Miteinander, Ansprechpartner für Ortsjugend-
leitungen und Gruppenleitungen als auch die Kreisgeschäftsfüh-
rung und die Landesleitung des Badischen Roten Kreuzes. 
Angelo Galletto, Kreisjugendleiter, ist per Mail erreichbar unter jrk@
drk-muellheim.de 
  
Mitglieder des Kreisausschusses  
Angelo Galletto (Kreisjugendleitung) arbeitet hauptberuflich im DRK 
Kreisverband Müllheim e.V. in der Abteilung HausNotruf und ist im 
Team SocialMedia. 
Lena Walter (Mitglied Kreisausschuss) arbeitet als Erzieherin in einer 
Kindertagesstätte in Müllheim. 
Sarah Gebhard (Mitglied Kreisausschuss) absolviert derzeit ihre Aus-
bildung zur Notfallsanitäterin. 
Nathalie Bartau (Mitglied Kreisausschuss) ist ebenfalls im DRK Kreisver-
band Müllheim e.V. als Disponentin in der HausNotruf-Zentrale tätig. 
 

v.l.n.r. Lena Walter, Nathalie Bartau, Angelo Galletto, Sarah Gebhard
  
 

Imkerverein Sulzburg

Imkerverein Sulzburg e.V. informiert:    
Ausbreitung der Asiatische Hornisse stoppen! 
Aufgrund der immer häufiger auftretenden Sichtungen bitten wir 
Sie um Ihre aktive Mithilfe! 
Die aus Südostasien stammende Asiatische Hornisse (Vespa veluti-
na nigrithorax) ist nach den Vorgaben der Europäischen Kommissi-
on eine nicht-heimische, invasive Art und fällt in die Kategorie der 
Früherkennung, wonach sie überwacht (Monitoring) und bekämpft 
werden muss. 
Die Asiatische Hornisse profitiert von den warmen Sommern und 
den milden Wintern. Sie trifft als gebietsfremde Art auf hervorragen-

de Bedingungen, um sich erfolgreich zu verbreiten. 
Man erkennt die Asiatische Hornisse an ihrer schwarzen Grundfär-
bung: Die Brust ist schwarz, der Hinterleib dunkel mit wenigen gel-
ben Binden. Die Beine sind schwarz-gelb gefärbt. 
Bilder der Asiatischen Hornisse und weitere Informationen er-
halten Sie auf der hinterlegten Internetseite des QR Codes! 
Um die Ausbreitung und kostenintensive Nestentfernungen im 
Herbst auszubremsen, können Mithilfe von Locktöpfen in den 
Frühlingsmonaten Jungköniginnen lebend abgefangen werden. 
Die Locktöpfe können auf den Balkon, in den Garten oder auf das 
Fensterbrett gestellt werden. Einen Locktopf herstellen ist einfach: 
Schraubglas, Loch in den Deckel, Docht aus gefaltetem Küchen-
krepp oder Leinen durch das Loch ziehen, er sollte bis auf den Boden 
reichen. Lockstoff zur Befüllung des Glases: 1/3 Bier, 1/3 lieblichen 
Wein, 1/3 Himbeersirup o. ä. 
Bitte melden Sie die Sichtung in der „Meine Umwelt App“ (QR Code). 
Nach einer Verifizierung und Bestätigung kann das Tier abgetö-
tet werden. Somit wird der Lebenszyklus unterbrochen und große 
Nester verhindert. Eine Meldung ist unbedingt erforderlich. Bitte 
verzichten Sie im Sinne des Artenschutzes auf Fallen. Auch soge-
nannte „Lebendfallen“ tragen zum Verlust heimischer Arten bei.  
   QR-Code Meldeplattform des Umweltministeriums 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
Ihr Imkerverein Sulzburg e.V. 
 
 

 
Landfrauen Laufen

Ganztagesfahrt am 27.07.2024 
Der Jahresausflug führt uns im Bus durchs Elztal auf den Kandel. 
Dort erwartet uns ein leckeres Frühstück. Gestärkt geht die Busfahrt 
weiter nach Waldkirch zum Elztalmuseum. Dort bekommen wir eine 
Führung über die Geschichte des Tals und erhalten einen Einblick in 
die Welt des Orgelbaus, für die Waldkirch ja berühmt ist. Wer mag 
hat auch noch freie Zeit um sich im Städtle umzuschauen und zum 
Lädele.  
Abfahrt ist geplant auf 8.00 Uhr in Sulzburg am ehemaligen Berg-
baumuseum und in Laufen an der Bushaltestelle beim Brunnen. Die 
Rückkehr ist auf ca.17 Uhr vorgesehen. 
Eine Anmeldung für diesen Ausflug ist erforderlich bei:
•	 Susan Fader: Tel. 07634 / 8489
•	 Elfriede Hug im Lädele in Laufen
•	 Oriana Moser im Buntstift in Sulzburg
   
Freitagstreff im Juli am 19.07.2024 
Im Juli treffen wir uns bei hoffentlich schönem Wetter am 19.07.24 ab 
18 Uhr am Naturschwimmbad in Sulzburg, und auch wenn es regnet 
haben wir dort ausreichend Sitzplätze unterm Dach im Trockenen. 
Wir freuen uns auf viele LandFrauen und interessierte Nichtlandfrau-
en. Eine Anmeldung ist wie immer nicht erforderlich. 
  
Nach den Wahlen stellen wir das neue Leitungsteam vor: 

(von links) Inge Wick, Patricia Wagenmann, Dörte Hansmann, Gerlinde 
Hofmann, Jaqueline Hodel, Sigrid Hucklesby (Schriftführerin), Andrea Jenny 
(Vorstandsteam), Claudia Wiesler (Vorstandsteam), Susan Fader (Vor-
standsteam), Inge Reidl (Rechnerin), Isabel Kern, Melina Laule, Elfriede Hug
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Der QR-Code und Link sind noch aktuell.   
https://forms.office.com/e/KectQWJQ9a?origin=lprLink 
  
 

Besuch von Kasper, Bello und einem fiesen Piraten 
Der Elternbeirat unserer Kindertagesstätte hat unseren Kita-Kindern 
mit den Einnahmen aus dem diesjährigen Weckensonntag eine be-
sondere Freude gemacht: Die Freiburger Puppenbühne kam zu uns 
und spielte das Stück „Kasper und der Pirat der sieben Meere“. Ge-
spannt verfolgten die Kinder, ob es Kasper und seinem Hund Bello 
gelingt, sich gegen den listigen Seeräuber zu erwehren und dem 
verarmten König bei der Suche nach dem sagenumwobenen Schatz 
zu helfen. Vielen Dank an den Elternschaft für dieses besondere Er-
lebnis! 

  
 

Unser Dorf e. V.  Laufen & St.Ilgen

Auftaktveranstaltung zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ vom 13.06.2024 und weiterer Ablauf   
Am Donnerstag, den 13.06.2024, um 19.00 Uhr, fand im Bürgersaal 
der Altenberghalle Laufen, die Auftaktveranstaltung zum Dorf-
wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ statt. Vom Veranstalter 
konnten ca. 25 Teilnehmer begrüßt werden. 

Zunächst wurde von dem Projektverantwortlichen Roland Nußbau-
mer über die Inhalte des Wettbewerbs informiert und welche Ziele 
dabei angestrebt werden. Nach der Anmeldung zum Wettbewerb 
war nun der nächste Schritt den sogenannten Erläuterungsbericht 
auszufüllen. In diesem Erläuterungsbericht wird das Dorf in ver-
schiedenen Bereichen, wie z.B. Betriebe/Beschäftigte, Dorfstruktur, 
vorhandene Einrichtungen, Grundversorgung, Tourismus usw. be-
schrieben und vorgestellt. 

SOS - Kinderdorf

Unsere Jugendzentren in Sulzburg   
Liebe Kinder und Jugendliche, 
das SOS-Kinderdorf Schwarzwald bietet euch folgende Ange-
bote in der offenen Jugendarbeit in Sulzburg an: 
Dienstags: Offener Treff von 9-14 Jahren im JUZE Stadt
 15:30 bis 17:30 Uhr  
Mittwochs:  Mädchengruppe ab 10 Jahren im Jugendhaus 

Heitersheim (Kontakt über 
 lisa-schmitt@heitersheim.de)
 16:00 bis 18:00 Uhr  
Donnerstags: Offener Treff ab 9 Jahren im JUZE
 16:00 bis 17:30 Uhr  
Donnerstags: Offener Treff ab 14 Jahren im JUZE Stadt
 18 bis 19:30 Uhr 
 Bei Bedarf bis 21 Uhr  
 
Bei Änderungen informiere ich euch über Instagram (@jugend-
arbeit_sulzburg) oder in dafür eingerichteten altersgerechten 
WhatsApp-Gruppen. Um euch für eine WhatsApp-Gruppe zu 
registrieren, schickt eine kurze Info mit eurem Alter an 0160-
90786560. 
Kommt einfach vorbei und lernt mich und unser Angebot 
kennen! 
JUZE Stadt: im Ernst-Leitz-Weg 3, neben der Ernst-Leitz Grund-
schule 
JUZE: in der Bugginger Gasse 20 
Eure Ansprechperson: 
Alexander Lang 
Offene Kinder- und Jugendarbeit Sulzburg 
alexander.lang@sos-kinderdorf.de 
Telefon: 07634/5609-60 / 0160-90786560 

Die Bibliothek in der Kita des SOS-Kinderdorf bietet 
Kinder- und Jugendbücher, Bücher für die Allerkleinsten, kindge-
rechte Sachbücher, Hörbücher und DVD´s, Vorlesebücher, Erstlese-
bücher, Bilderbücher. 
  
Die Ausleihe ist kostenlos. 
  
Unser ehrenamtliches Bibliotheksteam freut sich auf Euch und Sie  
montags: 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
donnerstags: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
  
Herzlich Willkommen. 
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In gemeinsamer Runde wurden hierzu die einzelnen Punkte durch-
gegangen. Es zeigte sich nicht nur, dass hier viel Wissen vorhanden 
war, sondern es ergaben sich auch einige Punkte, die dem einen 
oder anderen bisher nicht bekannt waren. 
In der nächsten Runde wurden vier Arbeitsgruppen zu den Themen:
•	 Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen und Verbesse-

rung der Infrastruktur, Zusammenspiel lokaler Akteure
•	 Soziales Engagement, kulturelle, sportliche und generationen-

übergreifende Aktivitäten, Bewahrung von Tradition und Brauch-
tum

•	 Baukultur, Siedlungsentwicklung, Flächenverbrauch
•	 Gartenkultur, Grüngestaltung, das Dorf in der Landschaft, Anpas-

sung an den Klimawandel
 
gebildet. 
    
Auch hier gab es viele interessante Ansätze, welche auf Merkzettel 
an einer Pinwand geheftet wurde. Diese wurden anschließend von 
den jeweiligen Gruppen vorgestellt und erläutert. Es zeigte sich, dass 
dies tatsächlich nur der Einstieg war und viele Themen nur angeris-
sen werden konnten. Diese sollen dann in späteren Arbeitsgruppen 
vertieft werden. So klang die Veranstaltung dann auch aus. 
  
Am 26.06.2024 fand dann in Laufen eine Ortschaftsratssitzung  
statt, in welcher die Teilnahme des Dorfs an dem Wettbewerb auch 
von offizieller Seite beschlossen wurde. 
Danach konnte dann der fertige Erläuterungsbericht fristgerecht 
dem Regierungspräsidium Freiburg vorgelegt werden, was auch 
gleichzeitig Voraussetzung für die Auszahlung der Teilnehmerprä-
mie in Höhe von 3.000 € ist. Damit konnte auch dieser Abschnitt als 
erledigt betrachtet werden. 
Wie geht es nun weiter? 
Als nun nächster Schritt steht der Besuch der Bewertungskommis-
sion an. Dieser findet voraussichtlich schon in der 37. Kalenderwo-
che, also im Zeitraum vom 09. Bis zum 15.September 2024 statt. Wie 
dieser abläuft, wird hier vorgestellt: 
  
Präsentation des Dorfes 
Der Besuch der Bewertungskommission dauert in der Regel 2 - 3 
Stunden. Er gliedert sich in die folgenden Abschnitte:
•	 Begrüßung und Kurzdarstellung des Ortes
•	 Besichtigung des Ortes, sowohl innerörtlich als auch im Außen-

bereich
•	 Abschlussbesprechung mit Gelegenheit für Fragen der Mitglieder 

der Bewertungskommission
 
Relevante Planungen und Übersichten über die Dorf- und Land-
schaftsentwicklung können anhand einer Ausstellung vorgestellt 
werden, die gleichzeitig einen Überblick über die nachhaltige Arbeit 
im Rahmen des Dorfwettbewerbes geben soll.  
Sinnvoll ist auch eine Vorstellung der Aktivitäten mittels Fotos u. ä., 
um die Ausgangslage, die Veränderungen und die Auseinanderset-
zung mit dem Anspruch des Dorfwettbewerbes zu verdeutlichen 
(vorher - nachher). Die Mitglieder der Kommission können sich hier 
selbständig informieren. 
Die Besichtigung von Dorf und Landschaft, je nach den örtlichen Ge-
gebenheiten teils zu Fuß oder mit einem Fahrzeug, ist der Kernpunkt 
der Bewertung. 
    
Im Wettbewerb sind Veränderungen durch die Dorfgemeinschaft 
gefragt. Der Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger wird in allen 
Bewertungsbereichen große Bedeutung beigemessen. Deshalb wird 
empfohlen, Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft bezie-
hungsweise von Vereinen in die Präsentation einzubeziehen und sie 
über ihre Leistungen vor Ort selbst berichten zu lassen. Die Kommis-
sion sollte die ganze Zeit über die Möglichkeit haben, mit den örtlich 
Verantwortlichen Informationen austauschen und Fragen stellen zu 
können. 
Auch wenn der Ort ein berechtigtes Interesse daran hat, sich mög-
lichst gut darzustellen, wird es als wichtig erachtet, dass auch die 
Problemfelder im Ort und ihre angedachten Lösungen angespro-
chen werden. 
Unter der Internetseite www.dorfwettbewerb-bw.de können Sie alle 
Informationen rund um den Wettbewerb abrufen. 

Wie unschwer festzustellen ist, steht noch einiges an Arbeit bevor. 
Hierzu wird eine Projektgruppe eingerichtet, die verschiedene Ar-
beitsgruppen koordiniert. Es sollen auch Arbeitsgruppen für ganz 
konkrete Projekte eingerichtet werden, welche möglichst auch über 
den Zeitraum des Wettbewerbs aktiv sein sollen. Diese können in 
den verschiedensten Bereichen tätig sein. Im nächsten Mitteilungs-
blatt wird hierüber weiter berichtet. 
Wer sich gerne einbringen und mitarbeiten möchte, oder bereits 
eine Arbeitsgruppe, Initiative oder ein Projekt hat oder betreut oder 
einfach nur Ideen und Anregungen hat, wendet sich am besten über 
die E-Mail-Adresse Dorfwettbewerb-Laufen-2024@t-online.de an 
die Projektgruppe. 
Unser Dorf e.V. Laufen und St.Ilgen 

  
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde 
St. Cyriak Sulzburg

Liebe Gemeindeglieder,
früher gab es im Radio ein Pausenzeichen und im Fernsehen gab 
es ein stehendes Bild. Heute gibt es das nicht mehr. Heute geht es 
weiter und weiter und weiter. Bloß keine Pause, sonst springen die 
Leute ab und wer weiß, ob sie wieder zurückkehren. Und ich habe 
mir gedacht: Jetzt haben wir in den letzten Wochen so viel Beson-
deres gehabt, - erst die Matinée, dann das Mondkonzert, zuletzt das 
Konzert des Posaunenchores - und jetzt ist zwar noch nicht Zeit für 
eine Pause, aber doch Zeit für das Alltägliche. Von daher: Wir sind 
da. Wir sind für Sie da, aber in Maßen. Die Chöre proben weiter, die 
Gottesdienste gehen weiter und die beiden Sekretärinnen arbeiten 
sich an der Verwaltung ab. Ansonsten gilt, was Astrid Lindegren ein-
mal so formuliert hat: „Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, 
einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen.“ 

Recht hat sie, die gute Frau: Manchmal braucht man einfach nur Zeit, 
um „dazusitzen und vor sich hinzuschauen.“ 

Wobei: So ganz einfach finde ich das nicht. Vielleicht ist es auch des-
wegen außer Mode gekommen. Schneller, weiter, besser scheint ein-
facher zu sein. Aber ob es deswegen auch wirklich besser ist? Wissen 
Sie‘s?   

Herzliche Grüße 
Ihre Pfarrerin Eva Böhme 
    
Wir laden ein:   
Donnerstag, 04.07.2024 
10:00   Sozialstation Betreuungsgruppe 
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
19:30   Yoga Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
  
Sonntag, 07.07.2024 
09:00   Gottesdienst Pfrn. E. Böhme Laufen, St. Ägidius 
10:00   Gottesdienst Pfrn. E. Böhme Sulzburg / St. Cyriak 
  
Montag, 08.07.2024 
20:00   Probe Posaunenchor Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
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Dienstag, 09.07.2024 
18:00   Probe Schola St. Cyriak Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 

Donnerstag, 11.07.2024 
10:00   Sozialstation Betreuungsgruppe 
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
19:30   Yoga Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
  
Freitag, 12.07.2024 
18:30   Fest der Mitarbeitenden Sulzburg / Pfarrgarten 
19:00   Männergruppe Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
  
Samstag, 13.07.2024 
20:00    Sommernacht mit Sopran, Orgel und Klavier 

Ensemble Berthilo, Helena Bickel - Sopran; 
Zsófia Csákány - Orgel, Klavier, Leitung 

 Sulzburg / St. Cyriak 
  
Sonntag, 14.07.2024 
10:00    Gottesdienst Pfrn. E. Böhme Sulzburg / Pfarrgarten 

bei Regen in der Kirche St. Cyriak 
  
  
Wichtige Hinweise 
Unsere Kirchen St. Cyriak in Sulzburg 
und St. Ägidius in St. Ilgen sind tagsüber geöffnet. 
  
Öffnungszeiten im Pfarrbüro: 
Dienstag von 14:00 - 16:00 Uhr 
Mittwoch von 14:00 - 16:00 Uhr 
Ansonsten rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. 
  
Telefon im Pfarrbüro:  07634 / 592179 
Homepage: www.evang-sulzburg-laufen.de 
E-Mail Pfarramt: st.cyriak.sulzburg@kbz.ekiba.de 
E-Mail Pfarrerin Böhme: eva.boehme@kbz.ekiba.de 

Kath. Kirchengemeinde Heitersheim
und Mitteilungen für Sulzburg

Katholische Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit HEITERSHEIM 
und Mitteilungen für Ballrechten-Dottingen   
Samstag, 06. Juli   
09:00  Ballrechten    Anbetung, Sühnerosenkranz, stille Anbetung 

und Beichtgelegenheit zum Herz-Mariä-Sams-
tag 

18:00  Sulzburg Sonntagvorabendmesse 
 
Sonntag, 07. Juli    
09:00  Eschbach Messfeier 
10:45  Heitersheim  Messfeier 
12:00  Heitersheim  Tauffeier für Solea Vella, Leo Weber und
  Lio Blum 
 
Dienstag, 09. Juli   
17:30  Eschbach Rosenkranz 
18:00  Eschbach Messfeier 
 
Mittwoch, 10. Juli   
07:30  Ballrechten   Rosenkranz 
08:00  Ballrechten   Messfeier 
 
Donnerstag, 11. Juli  
20:00  Heitersheim   Eucharistische Anbetung mit neuen Liedern, 

Musik und Stille (Jede/r kann kommen und ge-
hen, so wie es gut tut) 

 
Freitag, 12. Juli  
17:30  Heitersheim  Rosenkranz 
18:00  Heitersheim   Messfeier (Gestiftete Jahrtagsmesse in einem 

besonderen Anliegen) 
 
Samstag, 13. Juli   
18:00  Heitersheim  Sonntagvorabendmesse 
 
Sonntag, 14. Juli    
10:00  Sulzburg  Messfeier zum Patrozinium, mitgestaltet vom 

Kirchenchor St. Erasmus 
10:30  Gallenweiler  vor der Kirche: Wortgottesdienst zum Afrikatag 
  
Familiengottesdienst mit den Entdeckern  
Ganz herzlich laden wir zum Familien-Gottesdienst mit den Entde-
ckern am Sonntag, 07. Juli 2024 um 10:45 Uhr in der Kirche St. 
Bartholomäus Heitersheim ein. Die beiden Entdecker wollen darin 
auch wieder etwas entdecken und die Band sorgt für die musikali-
sche Begleitung. Alle, von Kindern bis Erwachsenen, sind herzlich 
willkommen. 
  
Pfarrgemeinderat 
Am  Donnerstag, 11. Juli 2024  tagt  um 19:30 Uhr  in öffentlicher 
Sitzung der Pfarrgemeinderat unserer Kirchengemeinde im Pfarrsaal 
in Heitersheim. 
Die Tagesordnung finden Sie auf unserer Homepage und in den 
Schaukästen unserer Kirchen. 
  
Herzliche Einladung zum Patroziniumsfest in Sulzburg 
Am Sonntag, 14. Juli 2024 um 10:00 Uhr,  feiern wir das Fest des 
Seligen Bernhard von Baden, das Patroziniumsfest in Sulzburg. Der 
Gottesdienst wird vom Kirchenchor St. Erasmus Ballrechten festlich 
mitgestaltet. 
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Stehempfang vor 
der Kirche. 
Gleichzeitig ist dieser Gottesdienst auch mit Wehmut verbunden, 
denn es wird der letzte Gottesdienst sein, den wir in der Kirche St. 
Bernhard feiern. Für den darauffolgenden Montag, 15. Juli 2024, hat 
Erzbischof Stefan Burger per Dekret die Profanierung der Kirche ver-
fügt. Ab diesem Tag wird das Gebäude keine Kirche mehr sein. 
Dennoch wird es auch weiterhin katholische Gottesdienste in Sulz-
burg geben, denn wir haben in sehr gutem Einvernehmen mit der 
evangelischen Kirchengemeinde in Sulzburg die Vereinbarung ge-



Seite 14 Mittwoch, den 03. Juli 2024 Sulzburg

troffen, dass wir ab Oktober 2024 einmal im Monat am Samstag-
abend in der Kirche St. Cyriak zu Gast sein dürfen. 
Der erste Vorabendgottesdient in der Kirche St. Cyriak wird am Sams-
tag, 12. Oktober 2024 um 18:00 Uhr stattfinden. Und auch im Jahr 
2025 werden wir das Patrozinium des Seligen Bernhard feiern kön-
nen, dann in der Kirche St. Cyriak. 
  
Eine kleine Andacht mit großem Weitblick 
Am Donnerstag, 18. Juli 2024, 18:00 Uhr laden wir Sie herzlich ein 
zu einer Andacht unter dem Motto: „Besinnliche Lieder und Gedan-
ken am Castellberg“. Musikalisch wird die Andacht umrahmt von der 
Alphorngruppe Heitersheim. 
Ort: Burgweg 1 (Anwesen der Familie Becker). 
  
Tauftermine 
Die Tauftermine der nächsten Monate finden Sie auf unserer Home-
page und im Pfarrblatt. 
  
Alle aktuellen Informationen finden Sie auch auf unserer Home-
page www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de 
  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros 
Montag 09:00 - 11:00 Uhr 15:00 - 17:00 Uhr 
Dienstag 09:00 - 11:00 Uhr 
Mittwoch ganztägig geschlossen 
Donnerstag 09:00 - 11:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 09:00 - 11:00 Uhr 
  
Sie erreichen uns unter: 
Tel.: 0 76 34 / 55 16 15 
kath.pfarramt@seelsorgeeinheit-heitersheim.de 
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de 
   
 

VOLKSHOCHSCHULE

VHS Markgräflerland
Online Workshop: Moderationstraining 
Wir reflektieren in diesem Seminar den Moderationsprozess zum 
Beispiel im Beruf, im Verein oder in der politischen Arbeit. 
Dienstag, 09.07.24, 18:30 - 21:30 Uhr 
  
Geschichten erfinden und lebendig erzählen - Storytelling 
Workshop zum Kennenlernen 
Samstag, 20.07.24, 10:00 - 14:00 Uhr 
  
Wir bitten bei allen Angeboten um eine Anmeldung. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie auf unserer Homepage oder telefonisch. 
  
 

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

„Lebensqualität durch Nähe“   
Frauen treffen Frauen   
Der nächste Frauenstammtisch findet am 
  

Mittwoch, dem 3. Juli 2024 um 20:00 Uhr  
  
im Anwesen Mitzel, Neue Kirchstraße 32 statt. 
  
An diesem Abend wird Eva-Maria Kreis, Zhineng Qigong Lehrerin 
und Ausbilderin  mit uns über „Medizisches Qigong“ sprechen. 
  
Diese Qigongform - Zhineng Qigong - wurde vom Großmeister und 
Arzt Dr. Pang Ming entwickelt. Die Chinesische Regierung veröffent-
lichte vor wenigen Jahren eine Studie, in der die Wirksamkeit von 
Zhineng Qigong den ersten Platz errang. 
  
Einfache meditative Bewegungen bringen Sie zur inneren Balance 
und sind geeignet für Menschen jeden Alters. Mittlerweile wurden 
viele Krankheiten durch die Praxis von Zhineng Qigong mit hohen 
Erfolgsquoten behandelt. 
  
Wir freuen uns auf einen interessanten Abend mit Ihnen, und hoffen 
auf Ihr Kommen. 
  
Ihre Ansprechpartnerinnen:   
Iris Fritz, Tel. 8047 
Sabine Mitzel, Tel. 592559 
Barbara Burgert, Tel. 8915 

Hallo liebe Senioren ,   
am 17-7-24 geht es wieder auf Reise ,das heißt wir machen ei-
nen Ausflug .Es geht ins kleine Wiesental . 
  
Bitte anmelden ,sonst könnt ihr nicht mit ,Telefon 6152 .Wir hof-
fen auf schöne Wetter . 
  
Mit freundlichen Grüßen   
Brigitte Hirtler 
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Amtliche Mitteilung Nr. 40 / 2024 - 25. Juni 2024   

Last-Minute-Lehrstellenbörse 2024 
„Finde deinen Ausbildungsplatz!“   
Am Freitag, 19. Juli, von 14:00 bis 17: 00 Uhr, treffen sich in einer 
Outdoor-Veranstaltung vor der Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener 
Straße 77, Ausbildungsbetriebe, Lehrstellensuchende und Experten 
des Ausbildungsmarktes zur „Last-Minute-Lehrstellenbörse 2024“. 
Auf dem Lehrstellenmarkt wird vor Beginn der Schulferien der End-
spurt eingeläutet. Bewerberinnen und Bewerber ohne Ausbildungs-
stellen haben noch ausgezeichnete Chancen, wenn neben dem 
Wunschberuf auch Alternativberufe miteinbezogen werden. 
  
Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit Frei-
burg sowie Ausbildungsexpertinnen und -experten der Kammern 
informieren und beraten Jugendliche und junge Erwachsene, die 
in diesem Jahr noch mit einer Ausbildung starten wollen. Darüber 
hinaus geben sie einen Überblick über die jetzt noch freien Ausbil-
dungsplätze bei Betrieben und Schulen. Über 60 Ausbildungsbetrie-
be aus unterschiedlichen Branchen sind vor Ort, präsentieren auf der 
Börse ihre offenen Lehrstellen, führen Gespräche mit interessierten 
Bewerberinnen und Bewerber und nehmen Bewerbungsunterlagen 
entgegen. Expertentipps gibt es zu den Themen Berufswahl, Bewer-
bung (mit Unterlagen-Check), Vorstellungsgespräch, Eignungstest 
und Praktika. 
  
Ende Mai waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Freiburg noch 
knapp 2.000 Ausbildungsstellen in zahlreichen Berufen für Herbst 
2024 unbesetzt. 1.500 Jugendliche befanden sich zeitgleich noch 
auf der Suche nach einem solchen. 
  
Die Last-Minute-Lehrstellenbörse ist eine Gemeinschaftsaktion der 
Agentur für Arbeit Freiburg, der Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein, der Handwerkskammer Freiburg und der Ba-
dischen Zeitung. 
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Amtliche Mitteilung Nr. 41 / 2024 – 25. Juni 2024 

BiZ & Donna 
WieDerEinstieg gelingt   
Viele Frauen in der Region gehen keiner bezahlten Arbeit nach, ob-
wohl sie das gerne tun würden. In einem Vortrag am Donnerstag, 4. 
Juli, informiert Julia Brandt interessierte Frauen in allen Fragen einer 
erfolgreichen Rückkehr in das Berufsleben. Die Veranstaltung beginnt 
um 9:30 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Ar-
beit Freiburg, Lehener Straße 77, und dauert rund zwei Stunden. An-
meldung unter https://eveeno.com/wiedereinstieg24. Die Teilnahme 
ist kostenlos. 
  
Die Frauen aus der „Stillen Reserve“ sind hoch motiviert und gut 
ausgebildet. Aber sie trauen sich häufig nicht, den ersten Schritt zu 
machen. „An diesem Punkt will ich sie abholen. An der Themeninsel Wie-
dereinstieg kann man mit mir spontan ins Gespräch kommen, ohne sich 
dafür vorher anzumelden oder Formulare auszufüllen. In Kurzberatungen 
zeige ich auf, welche weiteren Schritte auf dem Weg zum erfolgreichen 
Wiedereinstieg hilfreich sind. Wichtig ist mir dabei, dass auf den ersten 
Schritt ein zweiter folgt“, sagt Brandt. Das könnte dann eine ausführli-
che Beratung nach Termin sein, für den sich die Wiedereinstiegsbera-
terin dann eine Stunde Zeit nimmt. Denn die Aspekte des beruflichen 
Wiedereinstiegs sind vielfältig und für jede Ratsuchende bedarf es ei-
ner individuellen Lösung, damit es mit dem zweiten Berufsstart auch 
nachhaltig klappt. 
  
Julia Brand ist „Berufsberaterin im Erwerbsleben“. Sie begleitet Men-
schen während ihres Erwerbslebens bei ihrer Berufswegeplanung. Mit 
Informationen, Rat und bei Bedarf auch finanzieller Unterstützung 
richtet sie sich in erster Linie an Beschäftigte und Wiedereinsteigende. 
  
Die Veranstaltung ist Teil der von Andrea Klimak organisierten Vor-
tragsreihe BiZ & Donna. Als Beauftragte für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt berät sie in der Agentur für Arbeit Freiburg in überge-
ordneten Fragen der Frauenförderung, der Gleichstellung von Frauen 
und Männern am Arbeitsmarkt und der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 

Amtliche Mitteilung Nr. 42/2024 - 27. Juni 2024 

Vortragsreihe „Forum Bundesbank“ am 15. Juli 
in der Agentur für Arbeit Freiburg 
Digitaler Euro – wozu brauche ich den?  
Am Montag, 15. Juli, referiert die Präsidentin der Hauptverwaltung 
der Deutschen Bundesbank in Baden-Württemberg, Dr. Patricia 
Staab, zum Thema „Digitaler Euro – wozu brauch ich den?“. Die 
Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Eingangshalle der Agentur 
für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77. 
  
Sie richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis 10. Juli per E-Mail an ver-
anstaltungen.hv-bw@bundesbank.de. Die Veranstaltung ist gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und es gibt ausreichend 
Parkplätze unmittelbar vor der Veranstaltungsstätte. 
  
Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Hauptverwaltung der 
Deutschen Bundesbank in Baden-Württemberg und der Agentur für 
Arbeit Freiburg. 
    
Hintergrund 
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat im vergangenen 
Herbst die Vorbereitungsphase für die mögliche Einführung eines 
digitalen Euro eingeleitet. Die zunehmende Digitalisierung und die 
damit einhergehende sinkende Nutzung von Bargeld als Zahlungs-
mittel lassen einen alternativen Zugangsweg zu Zentralbankgeld 
sinnvoll erscheinen. Daneben ist es auch aus politischer Sicht vor-
teilhaft, im Zahlungsverkehr unabhängiger von außereuropäischen 
Anbietern zu werden. 
  
Was ist Zentralbankgeld und was wäre der Unterschied beim Bezah-
len mit dem digitalen Euro zu den bisherigen Verfahren? Auf diese 
und weitere Fragen wird die Präsidentin der Hauptverwaltung in 
Baden-Württemberg, Dr. Patricia Staab, in ihrem Vortrag eingehen. 
  
Zur Reihe „Forum Bundesbank“ 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum Bundesbank“ bietet die 
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Baden-Württem-
berg von Zeit zu Zeit Vorträge zu aktuellen Fragen des Geldwesens 
und der Notenbankpolitik an. Die komplexen Themen werden leicht 
verständlich und praxisnah von Expertinnen und Experten der Bank 
erörtert. In der anschließenden Gesprächsrunde sind die Gäste ein-
geladen, mit der Referentin zu diskutieren. 

  
QR-Code scannen für mehr Information und Anmeldung   07771 9317-11

 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!



Wir bieten ab 01.September 2024 eine

Ausbildungsstelle zur
medizinischen Fachangestellten (m/w/d)

Frauenarztpraxis Dr.med. Ulrike Bös
Hauptstr.25, 79219 Staufen

Bewerbungen bitte per Email: info@frauenaerztin-staufen.de

Exam. Pflegekräfte gesucht!
Komme in unser tolles Team nach Staufen zu unserem 

13-jährigen Sohn mit Pflegegrad 5. Von Minijob bis 40 % Stelle 
an Werktagen und / oder Wochenenden (Schulbegleitung von 

7.45 - 16.45 Uhr. Gute Bezahlung / Einarbeitung / Gutschein. 

Mail an elke.ohde@posteo.de !

Neubauprojekt mit 8 
familienfreundlichen 
Reihenhäusern
REH122 qm /  RMH135 qm 
Wohnfläche 
ab € 399.000 
Schlüsselfertig inkl. Keller 
Wärmepumpe - PV Anlage 
Parkett - Terrasse - Garten 
und 2 KFZ - Stellplätzen 
auf Erbbaugrundstück 
Im Staaden 3
Infos: projekt 8 GmbH 
07633 / 92 90 120 
us@richtungsweisend.com

Wohnen in Heitersheim
...mit KFW 40 in die Zukunft!

50% bereits  
reserviert



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
MÜRBTEIG: 
Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze (Umluft: 160°C) vor-
heizen. Mehl, Fettfl öckchen, Ei, Salz, Zucker, Vanillinzucker 
und Mandeln auf der bemehlten Arbeitsplatte mit einem 
langen Pfannenmesser gut verhacken, dann rasch zu einem 
glatten Teig zusammenkneten. Teig in Frischhaltefolie 
locker einpacken und für 1 Stunde kühl stellen. Dann Teig 
ausrollen. Den Boden der 26er-Springform auf den Teig 
legen und mit einem Messer ausschneiden. Den Formbo-
den zurück in die Form legen und einfetten. Den Teig in der 
Mitte vorsichtig zusammenklappen und in die gefettete 
Form heben. Die Teigreste nochmals ausrollen und daraus 
einen Rand schneiden. Rand in die Form drücken. Bei 180°C 
Ober-/Unterhitze (Umluft: 160°C) 8 Min. blindbacken.

MANDELCREME: 
Weiche Butter, Zucker und Salz schaumig schlagen. Nun 
erst die Eier dazu, dann die Mandeln unterrühren. Alles 
gut zur Mandelcreme verrühren. Beiseite stellen. 

VANILLE-KARDAMOM-ROTWEIN-KIRSCHEN: 
Zucker in einem Topf oder in großer Pfanne karamellisie-
ren, hat er eine goldgelbe Farbe angenommen, mit Rotwein 
und Sauerkirschsaft ablöschen. Vom Herd nehmen. Nun 
Vanillemark und Kardamom in die Flüssigkeit einrühren, 
Zimtstange dazu, Deckel drauf und alles rund 10 Min. 
ziehen lassen. Danach entweder die Zimtstange mit einer 
Gabel „herausfi schen“ oder alles in ein Sieb geben und 
die Flüssigkeit auffangen. Alsdann Flüssigkeit umrühren 
und aufkochen. Währenddessen Puddingpulver mit den 
100 ml Sauerkirschsaft verrühren und schließlich in die 
aufgekochte Flüssigkeit geben, unter ständigem Rühren 
zum Pudding kochen. Jetzt erst die Kirschen unterheben. 

NUSSIGES TOPPING: 
Die Mandelstifte in einer Pfanne ohne Öl rösten.
FERTIGSTELLEN: Ofen auf 175°C Ober-/Unterhitze (Umluft 
155°C) vorheizen. Die vorbereitete Mandelcreme auf den 
Mürbteigboden in der Springform geben, glatt streichen. 
Dann die Kirsch-Pudding-Wein-Saft-Masse wiederum auf 
der Mandelcreme gleichmäßig verteilen. Den Kuchen 40 
bis 45 Min. bei 175°C Ober-/Unterhitze (Umluft 155°C) im 
Ofen backen. Den fertigen Kuchen ganz auskühlen lassen. 
Zum Schluss Kuchen mit Puderzucker bestäuben und den 
gerösteten Mandelstiften garnieren.

Tipps & Tricks
Rotweine wie etwa Spätburgunder 

oder Schwarzriesling verfügen oft über ein 

Kirscharoma. In zahlreichen Rezepten bilden 

rote Weine und Kirschen darum eine perfekte 

Kombination, auch in herzhaften Speisen (z. B. 

Wildgerichte mit Rotwein-Kirschsauce) oder Sala-

ten mit Rotwein-Kirsch-Balsamico. Mürbeteig hält 

sich in Alu- oder Frischhaltefolie eingeschlagen 

ohne weiteres 4 Wochen im Kühlschrank. Es 

spart also Arbeit und Zeit, wenn man die 

angegebene Teig-Zutatenmenge gleich 

doppelt oder dreifach nimmt.
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VANILLE-KARDAMOM-ROTWEIN-KIRSCHKUCHEN 

MIT MANDELCREME UND NUSSIGEM TOPPING

ZUTATEN 
FÜR CA. 12 BIS 16 STÜCKE 
(26ER-SPRINGFORM)
MÜRBTEIG
250 g Mehl
125 g zimmerwarme 
Butter oder Margarine
1 Ei
1 Prise Salz
65 g Zucker
1 Beutel Vanillinzucker
5 Mandeln, gemahlen
AUSSERDEM: Mehl zum 
Ausrollen

MANDELCREME  
120 g weiche Butter
80 g Zucker
1 Prise Salz
2 Eier
150 g gemahlene Man-
deln 

VANILLE-KARDAMOM-
ROTWEIN-KIRSCHEN 
120 g Zucker
250 ml Rotwein (alter-
nativ: Kirschsaft)
600 ml Sauerkirschsaft
5 g Kardamom
1 Zimtstange
1 Vanilleschote, davon 
das Mark
2 Päckchen Puddingpul-
ver (Vanille)
100 ml Sauerkirschsaft
700 g Süßkirschen, 
gewaschen, entsteint

NUSSIGES TOPPING:
5 EL Mandelstifte
AUSSERDEM: Puderzu-
cker zum Bestäuben



ERGREIFEN 
SIE UNSER 
ANGEBOT!

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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Sommer, Sonne, Strand... 
Machen Sie vor der Sommerpause 

auf sich aufmerksam. 

Schalten Sie 4 Anzeigen in den
KW 23 bis 30 (03.06. bis 26.07.2024).

1 davon schenken wir Ihnen.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Wer-
beagenturen. *Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen 
liefern Sie bitte Ihre Anzeigenvorlagen (Daten) bis don-
nerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um 
die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und 
Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind außer Kraft 
gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto 
gutgeschrieben. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. 

Bitte Aktionscode P-2024-03 bei der 
Anzeigenbestellung angeben. 

44443+1 =




